
��� ��������" — NR. 35 MITTWOCH, 11. FEBRUAR 2015SÜDWESTDEUTSCHE ZEITUNG

kai_hp13_swz.01

8967783_10_1

8965690_10_1

8964741_10_1

8925253_10_1

KUSEL (wop). Das Gymnasium Kusel
soll künftig den Namen von Philipp
Jakob Siebenpfeiffer tragen. Mit
diesem Vorschlag der Schule befas-
sen sich derzeit die Gremien des
Landkreises. Allerdings sind einige
der Beteiligten sauer. Weil zunächst
„Gymnasium an der Walkmühle“
als Favorit aus einem langen Diskus-
sionsprozess hervorgegangen war.
Das aber war dann nicht gewollt.

Vor gut einem Jahr hatte Schulleiterin
Angelika Gröneveld-Olthoff, zu die-
sem Zeitpunkt erst wenige Monate im
Amt, zur Suche nach einem Namen
aufgerufen. Eine Visitenkarte, ein
Aushängeschild sollte der Name sein
für eine Schule, die sich schon lange
Zivilcourage auf die Fahne geschrie-
ben hat. Und demokratisch sollte der
Prozess ablaufen, ergebnisoffen. Je
fünf Schüler, Eltern und Lehrer bilde-
ten die Kommission, um die Vorschlä-
ge zu sichten und die beiden besten
herauszufiltern.

45 Ideen gingen ein – von Peter-Us-
tinov- über Miroslav-Klose- bis hin zu
Westrich- oder Westpfalz-Gymnasi-
um. Schließlich kamen acht von ih-
nen ins Finale, für das die Kommissi-
onsmitglieder autark in ihrer jeweili-
gen Gruppe ein Meinungsbild erfra-
gen sollten. Ergebnis: Bei Schülern,
Eltern wie auch Lehrern stand Gym-
nasium an der Walkmühle ganz oben.
Bis vor wenigen Jahren hatte nahe des
Gymnasiums noch eine historische
Walkmühle gestanden, die einst der
Tuchherstellung gedient hatte.

Das aber war so nicht gewollt. Ein
geografischer Name erfülle nicht die
Kriterien als Visitenkarte der Schule,
ließ auch der Kreis über seine Dezer-
nentin wiederholt verlauten. Und
Schulleiterin Gröneveld-Olthoff gab
ihre anfängliche Neutralität auf und
erklärte sowohl in einem Rundbrief
wie auch in einer emotionalen Ver-
sammlung des Lehrerkollegiums, mit
ihr sei ein solcher Name nicht mach-
bar. Schon gar nicht dürfe, wie von
den Walkmühl-Fans gefordert, nur
ein Name an den Kreis gegeben wer-
den. Also änderte sich die Mehrheit:
Nun rückte Siebenpfeiffer, Kämpfer
für die Pressefreiheit und Mitinitiator
des Hambacher Festes von 1832, auf
Position eins – und die Walkmühl-Be-
fürworter sind reichlich angefressen.

Gymnasium Kusel:
Schwierige Suche
nach Namen

AN RHEIN UND SAAR

KOBLENZ (lrs). Die auf den Men-
schen übertragbare Hasenpest ist ein
weiteres Mal in Rheinland-Pfalz auf-
getaucht. Sie sei bei einem Feldhasen
aus dem Kreis Mainz-Bingen nachge-
wiesen worden, teilte das Landesun-
tersuchungsamt gestern in Koblenz
mit. Im Dezember war die Krankheit
schon bei einem Hasen im Kreis Ma-
yen-Koblenz festgestellt worden.
Menschen können sich bei Kontakt
mit kranken Tieren, die matt und teil-
nahmslos wirken, infizieren. In Rhein-
land-Pfalz gebe es laut Robert-Koch-
Institut einen solchen Ansteckungsfall
in der Region Worms, teilte die Lan-
desbehörde mit. Symptome der Ha-
senpest seien ein Geschwür an der
Eintrittsstelle des Erregers sowie ge-
schwollene Lymphknoten in Kombi-
nation mit hohem Fieber, Kopf-
schmerzen, Erbrechen und Erschöp-
fung. Die Hasenpest sei gut mit Anti-
biotika behandelbar. Von Mensch zu
Mensch werde die Krankheit nicht
übertragen. Die Behörde betonte, der
Erreger könne mit Hitze getötet wer-
den. Insofern sei Wildfleisch problem-
los essbar, sofern es bei mindestens
60 Grad mindestens zehn Minuten
lang gegart werde.

Zwei Pfälzer Gymnasien
neue „Medienscout“-Schulen
MAINZ (swz). Bisher wurden an fast
100 rheinland-pfälzischen Schulen
über 1600 „Medienscouts“ ausgebil-
det. Diese Schüler haben sich über
mehrere Wochen hinweg in Work-
shops mit Themen wie Rechtsextre-
mismus und Pornografie im Internet,
Urheber- und Persönlichkeitsrechten
oder Cyber-Mobbing befasst. „Medi-
enscouts“ unterstützten ihre Mitschü-
ler bei Fragen rund um das Internet
und beim sicheren Umgang mit den
digitalen Medien, sagte gestern Bil-
dungsministerin Vera Reiß (SPD). Sie
zeichnete sieben Schulen aus, an de-
nen die „Medienscout“-Arbeit bereits
seit Jahren erfolgreich umgesetzt
wird. In der Pfalz gehören dazu das
Goethe-Gymnasium in Germersheim
und das Hohenstaufen-Gymnasium in
Kaiserslautern. Insgesamt haben jetzt
25 Schulen diese Auszeichnung erhal-
ten. Info: www.medienscouts-medi-
enkompentenz.bildung-rp.de.

Erneut Hasenpest
nachgewiesen

Betrug gebongt

NEUSTADT/MAINZ (ros). Rund 1,6
Millionen Euro hat der Inhaber eines
Eiscafés im Norden von Rheinland-
Pfalz über Jahre hinweg an Steuern
hinterzogen. Möglich machte dies ei-
ne Kasse mit Schwindel-Programm.
Der Mann ist nach Angaben der Be-
hörden „voll geständig“. Doch er gab
an, den Steuerbetrug nicht alleine
ausgehegt zu haben. Die Ausrüstung
für die Trickserei habe er vom Ge-
schäftsführer einer Firma, die solche
Kassensysteme samt Manipulations-
software herstelle und vertreibe. Der
Firmenchef, so die weiteren Einlas-
sungen des Eiscafé-Betreibers, habe
ihm versichert, die Software könne
völlig risikolos eingesetzt werden.

Die schwarzen Schafe werden in Gastronomie, Handel und selbst in Apotheken vermutet:
Mit Hilfe von manipulierten Registrierkassen sollen dort jährlich rund zehn Milliarden Euro
an Steuern hinterzogen werden. Ein spektakulärer Fall hat jetzt das Finanzgericht in Neustadt beschäftigt.

Solche Manipulationen von Regis-
trierkassen haben in den vergange-
nen Jahren enorm zugenommen,
weiß man bei den Finanzbehörden.
Die Experten dort stehen dabei vor
dem Problem, teils kaum nachweis-
bare Täuschungsmanöver zu entlar-
ven. Bei der Eisdielen-Kasse war die
Manipulationssoftware so versteckt,
dass sie die Steuerfahnder bei einer
ersten Durchsuchung offenbar nicht
entdeckten. In der Rückschau wurde
schließlich festgestellt, dass von 2003
bis 2012 die erfassten Daten vom Kas-
sensystem geschönt worden waren:
Die eigentlich erzielten Umsätze er-
schienen damit deutlich niedriger.
Der Eiscafé-Betreiber ist inzwischen
vom Landgericht Koblenz zu einer
Freiheitsstrafe von drei Jahren verur-
teilt worden.

Doch ins Visier der Fahnder geriet
auch der Geschäftsführer des Kassen-
system-Herstellers. Gegen ihn wurde
ein Verfahren wegen Beihilfe zur
Steuerhinterziehung eingeleitet. Zu
Recht, wie das Finanzgericht Rhein-
land-Pfalz mit Sitz in Neustadt fest-
stellte. Der Tenor der gestern veröf-
fentlichten Entscheidung: Hersteller
manipulierter Kassensysteme haften

persönlich für hinterzogene Steuern
ihrer Kunden. Der Geschäftsführer
wollte für die 1,6 Millionen Euro nicht
geradestehen. Er behauptete, ein Mit-
arbeiter habe das Manipulationspro-
gramm entwickelt, er selbst habe kei-
ne Kenntnis von der betrügerischen
Software gehabt. Aufgrund seines
Einspruchs gegen den Bescheid der
Finanzbehörden war der Fall schließ-
lich beim Finanzgericht gelandet.
Dort nahm man dem Geschäftsführer
seine angebliche Ahnungslosigkeit
aber nicht ab.

Kassensysteme mit Manipulations-
software seien verbreiteter als man
denke, sagt ein Insider der rheinland-
pfälzischen Finanzbehörden. Und die

Kassenlieferanten stehen offenbar
unter Druck, solche Schwindelkassen
anzubieten. Gegenüber dem ARD-
Wirtschaftsmagazin „Plusminus“ gab
ein Händler zu: „Da kommen Kunden,
die kennen mich noch gar nicht und
sagen: Wie kann ich denn 30 Prozent
platt schlagen?“

Mit einer Manipulationssoftware
lassen sich heimlich Beträge stornie-
ren, nach unten „korrigieren“ oder lö-
schen. Ein Experte der Oberfinanzdi-
rektion Nordrhein-Westfalen schil-
dert einen der beliebten Tricks: „Jede
Kasse hat eine Storno-Funktion, die
auch notwendig ist. Sie kann aber
missbraucht werden: Man kassiert
fünf Euro und löscht den Betrag an-

schließend, ohne dass ein Kunde
wirklich etwas umgetauscht hat. Die
Stornierung wird auf der Tagesab-
schlussrechnung nicht vermerkt. So
schleust man das Geld am Finanzamt
vorbei.“ Zusätzlich gibt es eine Soft-
ware, die den Wareneinkauf manipu-
liert – damit dem Steuerprüfer nicht
auffällt, dass monatlich mehr Ware
geordert als verkauft wird.

Vor einem Jahr hatte sich der da-
malige rheinland-pfälzische Finanz-
minister Carsten Kühl (SPD) für Ge-
genmaßnahmen stark gemacht: Er
forderte den Einsatz einer „Smart-
card“, die an das Kassensystem ange-
schlossen werden soll. Wie eine Art
Fahrtenschreiber würde sie alle Ein-
gaben und Veränderungen aufzeich-
nen. Eine Manipulation der Kassen
könnte mit solch einem etwa 20 bis
30 Euro teuren Zusatzgerät so gut wie
ausgeschlossen werden, meinte Kühl.
Das heißt: Finanzbehörden könnten
dann beispielsweise später nachvoll-
ziehen, ob Stornierungen korrekt wa-
ren oder nur ein Trick.

Doch für die Einführung eines sol-
chen Kontrollsystems müssten erst
die gesetzlichen Voraussetzungen ge-
schaffen werden. Und das dauert.
Zwar haben die Länder-Finanzminis-
ter bereits im Mai 2014 „dringenden
Handlungsbedarf“ festgestellt; erst
im Dezember erging dann aber an ih-
re Abteilungsleiter der Auftrag, ein
Maßnahmenpaket zu schnüren. Die
Überlegungen hierzu seien noch
nicht abgeschlossen, „da verschiede-
ne praktische und rechtliche Fragen
zu klären sind“, sagte gestern der
Sprecher des rheinland-pfälzischen
Finanzministeriums.

Dass gerade in Deutschland die An-
zahl der Betrugsfälle mit manipulier-
ten Kassen steigt, hat für den nord-
rhein-westfälischen Finanzminister
Norbert Walter-Borjans (SPD) einen
einfachen Grund: „Bei uns wird, an-
ders als in anderen Ländern, oft bar
bezahlt.“ Und vor allem dabei kann
getrickst werden. Bei EC-Buchungen
werde dagegen nicht manipuliert,
denn die seien rückverfolgbar, wissen
Experten der Finanzbehörden.

Ausschreibungen

Bekanntmachungen

Vor allem in Deutschland wird gerne mit Bargeld gezahlt. FOTO: DPA

Heimlich werden Beträge vom
Kassensystem storniert, nach
unten korrigiert oder gelöscht.

Stadt KaiSerSlautern
Öffentliche ausschreibung

Die „entwicklungs- und unterhaltungspflege von 
Grün flächen im Stadtgebiet Kaiserslautern/Pre- 
Gebiet nach din 18320“ wird öffentlich ausgeschrieben.

ausschreibungs-nr.: 3206

Voraussichtliche ausführungszeit:  Beginn: april 2015 
ende: Oktober 2015

Ausschreibungsunterlagen können bei der Stabsstelle IV.1, Vergabestel-
le Bau der Stadt Kaiserslautern, Willy-Brandt-Platz 1, 67657 Kaiserslau-
tern, Rathaus, 12. OG, Zi. 1222, (Fax-Nr. 0631 365 1628 oder verg-bau@
Kaiserslautern.de) angefordert werden.

Die Kosten für die Ausschreibungsunterlagen betragen 19,00 eur. 
https://www.subreport.de/ E31935212 11,90 Euro

Die Firma erhält mit den Ausschreibungsunterlagen eine Rechnung mit 
Kassenzeichen und Bankverbindung zur Überweisung des Unkosten-
beitrages. Das Kassenzeichen und die ausschreibungsnummer 3206 
sind unbedingt anzugeben.

Die Gebühr für die Ausschreibungsunterlagen wird nicht zurückerstattet.

Öffnung der Angebote:  06.03.2015, 11:00 uhr im rathaus, 
12. OG, Zi,-nr. 1220.

Zuschlagsfrist für die Ausschreibung endet am 07.04.2015

Nähere Informationen erhalten Sie unter „www.kaiserslautern.de“ – 
KL.kommunikativ, Stadtverwaltung, Ausschreibungen im Internet oder 
im Submissionsanzeiger/Subreport/bi-online/kh-westpfalz.de.

Kaiserslautern, den 05.02.2015 
Stadtverwaltung 
i.V.

gez. Peter Kiefer, Beigeordneter

Öffentliche Ausschreibung gem. VOL/A
a) Leistung:  Essensversorgung für das Schuljahr 2015/2016 

Die Leistung umfasst die Vor- und Zubereitung von 
Mittagessen, die Essensanlieferung, die Essens-
ausgabe und die Küchenreinigung durch Personal 
des Bieters sowie im Falle des Loses 1 die Bereit-
stellung des Bestell- und Abrechnungssystems 
durch den Bieter.

b) Erfüllungsort: Los 1:  Schulzentrum Alzey,  
Dr.-Georg-Durst-Str. 19, 55232 Alzey

 Los 2:  Schulzentrum Wörrstadt,  
Humboldtstr. 1, 55286 Wörrstadt

c) Auftraggeber:  Landkreis Alzey-Worms, Ernst-Ludwig-Str. 36, 
55232 Alzey, Tel.: 06731/408-3111, Telefax; 06731/ 
408-3040

d) Zeitraum:  Das Angebot ist zunächst auf das Schuljahr 2015/16 
befristet.

e) Leistungsumfang: Los 1:  ca. 170 Essen täglich 
(montags bis donnerstags)

 Los 2:  ca. 140 Essen täglich 
(montags bis donnerstags)

  Eine Auftragserteilung getrennt nach Losen wird 
vorbehalten.

f) Anforderungen: 1)  Erste Menülinie mit Fleisch und Fisch 
(optimierte Mischkost)

 2)  Zweite Menülinie ohne Fleisch und Fisch 
(multikulturelle Kost)

 3) Salatteller

  Alle drei Menüs müssen den Empfehlungen des 
„DGE-Qualitätsstandards für die Schulverpflegung“ 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V., 
 jeweils aktuelle Auflage, entsprechen.

  Pro Tag sind alle drei Menüs (optimierte Mischkost, 
multikulturelle Kost und Salatteller) anzubieten.

g)  Die Ausschreibungsunterlagen können gegen eine Schutzgebühr 
in Höhe von 20 Euro bis einschließlich 25. Februar 2015 schriftlich 
bei der Kreisverwaltung Alzey-Worms, Ernst-Ludwig-Str. 36, 55232 
Alzey angefordert werden. Falls Unterlagen später angefordert  werden, 
kann sich der Bieter nicht darauf berufen, ihm sei eine zu kurze 
 Bearbeitungsfrist eingeräumt worden.  
Der schriftlichen Anforderung ist der Einzahlungsbeleg beizufügen. Die 
Schutzgebühr ist auf das Konto der Kreiskasse bei der Sparkasse 
Worms-Alzey-Ried Nr. 100 016 (BLZ 553 500 10), IBAN: DE93 5535 
0010 0000 1000 16, BIC: MALADE51WOR einzuzahlen. Als Verwen-
dungszweck bitten wir anzugeben: „02101.4626000“. Scheck- und 
Barzahlung sind ausgeschlossen. Eine Rückerstattung der Kosten 
e rfolgt in keinem Fall.

h) Der Versand der Unterlagen erfolgt ab dem 26. Februar 2015.

i) Die Submission (Ende der Angebotsfrist) findet am 20. März 2015 statt.

j) Die Zuschlags- und Bindefrist endet mit dem 01. Juni 2015.

k)  Mit der Angebotsabgabe sind folgende Unterlagen zwingend vorzulegen: 
Unbedenklichkeitsbescheinigung neuesten Datums vom Finanzamt 
und des zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes 
sowie ein Nachweis über die Ausführung vergleichbarer Leistungen mit 
gleichen oder ähnlichen Anforderungskriterien in den letzten 3 Jahren.

l)  Besonderer Hinweis: Mit der Abgabe unterliegt der Bieter auch den 
Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote (§ 27 VOL/A) und 
ist bis zur Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden.

55232 Alzey, 11. Februar 2015 
gez. Ernst Walter Görisch, Landrat

Stadtverwaltung Kaiserslautern
Nachstehende Anordnung des Bundesministeriums der Ver-
teidigung wird hiermit gem. § 16 der Hauptsatzung der Stadt 
Kaiserslautern vom 31.03.2000 veröffentlicht.

 Kaiserslautern, den 05.02.2015 
gez. Dr. Klaus Weichel, Oberbürgermeister

Bundesministerium der Verteidigung Bonn, 4. Oktober 2012 
lUD I 6- Anordnung-Nr.: IV/25/US

Anordnung 
Aufhebung einer Schutzbereichanordnung

Mit Anordnung vom 27. März 1974, • U I 5 - Anordnung-Nr. IV/25/US -wurde 
ein Gebiet in der

Stadt: Kaiserslautern,

Kreis: Kaiserslautern,

Land: Rheinland-Pfalz,

zum Schutzbereich für die Verteidigungsanlage Kaiserslautern erklärt.

Diese Anordnung wird auf Grund des § 2 Abs. 5 des Gesetzes über die 
 Beschränkung von Grundeigentum für die militärische Verteidigung (Schutz-
bereichgesetz) vom 07. Dezember 1956 (BGBI. I, S. 899), zuletzt geändert 
durch Art. 2 Abs. 11 des Gesetzes zur Novellierung des Verwaltungszu-
stellungsrechts vom 12. August 2005 (BGBI. I, S.2354), mit sofortiger 
 Wirkung aufgehoben.

Im Auftrag  
gez. Neudeck  
Bundesministerium der Verteidigung Jobware – Der Stellenmarkt für Fach- und Führungskräfte.

WechselnauchSieaufdieÜberholspur.
www.jobware.de


